
 
 
 
 

E r l ä u t e r u n g e n  
 

zur Teichwirtschaft sowie Fischzucht für 
 

Binnenfischerei und Teichwirtschaft 
 
 
 
 Als produktive Wasserfläche  gelten alle Flächen,  auf denen ein Fischbesatz möglich ist. 

Unproduktive Wasserflächen zählen zum Unland (vgl. Frage 2.62 des Mantelbogens); 
Dämme, Uferstreifen, Hof- und Gebäudeflächen, Wege und dergleichen sind bei Fragen 
2.81 und 2.82 des Mantelbogens zu erklären. Für Einzelteiche oder zusammenhängende 
Teichsysteme sind bei abweichenden Ertragsbedingungen getrennte Angaben zu ma-
chen. 

 
 
 Hier ist der durchschnittliche Anteil der Kalenderjahre 20…… bis 20…… anzugeben. 
 
 
 Anzugeben ist die Entfernung zwischen Hofstelle und Marktort oder Absatzmarkt; bei 

mehreren Orten gilt die Durchschnittsentfernung. 
 
 
 Besondere  Umstände  sind  z.B.  wesentlich erschwerte Betriebsbedingungen wie hoher 

Unterhaltungsaufwand für große Umlaufgräben, hohe Dämme, Pumpanlagen und Hoch-
wasserschutz, oder starker Waldschatten. 

 
 
 Für Einzelteiche oder zusammenhängende Teichsysteme, die aus verschiedenen Zuflüs- 

sen gespeist werden, ist die jeweilige Mindest-Wasserzuflussmenge in Litern pro Sekun-
de anzugeben. 
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